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ren, zu gestalten und zu schützen. 
Im Unterschied zu anderen sozialen 
Normen (z. B. der Moral, der Ge
wohnheit, der Tradition oder der 
von gesellschaftlichen Organisatio
nen) wird die Einhaltung der R. auf 
Grund staatlicher Autorität, wenn 
erforderlich mit Hilfe von Zwang, 
verwirklicht. Die R. beinhaltet die 
Rechte und Pflichten der Teilneh
mer des zu regelnden Verhältnisses, 
die Festlegung der Umstände, unter 
denen diese entstehen, sowie die 
Maßnahmen, die die Einhaltung der 
R. gewährleisten. R. gebieten, ver
bieten oder erlauben ein bestimmtes 
Verhalten. R. im Sozialismus wider
spiegeln die objektiven Erforder
nisse der gesellschaftlichen Entwick
lung. Sie sind Instrument des soziali
stischen Staates, mit dessen Hilfe er 
die politischen, materiellen und kul
turellen Interessen der Werktätigen 
und ihrer Kollektive mit den gesell
schaftlichen Erfordernissen in Über
einstimmung bringt. Für die soziali
stische —*■ Rechtsordnung der DDR 
ist die Einteilung der R. nach ver
schiedenen Gesichtspunkten bedeu
tungsvoll. Hervorzuheben ist die 
nach dem unterschiedlichen Grad 
der rechtlichen Kraft der einzelnen 
R. Danach sind —► Gesetze, die von 
der —» Volkskammer der DDR erlas
sen werden, und von ihnen abgelei
tete Rechtsakte zu unterscheiden. 
Zu den Gesetzen gehören die Ver
fassung, die unter diesen als Grund
gesetz den ersten Platz einnimmt, 
sowie die Gesetzbücher, die wegen 
der in ihnen enthaltenen Regelungen 
wichtiger Komplexe des gesell
schaftlichen Lebens von hervorra
gender Bedeutung für die sozialisti
sche Gesellschaftsordnung sind. Zu 
den von den Gesetzen abhängigen 
Gesetzesakten gehören: Erlasse des 
Staatsrates der DDR, Verordnun
gen des Ministerrates der DDR, An
ordnungen und Durchführungsbe
stimmungen seiner Organe, Be
schlüsse der örtlichen Volksvertre
tungen sowie Normen von dazu

staatlich besonders ermächtigten so
zialen Gemeinschaften. Diese Un
terscheidung ergibt sich aus Art. 48 
der Verfassung der DDR, nach dem 
die Volkskammer das einzige verfas- 
sungs- und gesetzgebende Organ 
der DDR ist und deren Rechte 
durch niemanden eingeschränkt 
werden können.

Rechtsordnung: die durch das —► 
Recht des jeweiligen Staates gestal
tete Ordnung der gesellschaftlichen 
Beziehungen und die Gewährlei
stung ihrer Einhaltung durch den 
Staat und (im Sozialismus) die Ge
sellschaft. Die Verletzung der R., die 
zugleich ein Hemmnis oder eine Ge
fährdung der Entwicklung der Ge
sellschaftsordnung darstellt, führt 
zur rechtlichen Verantwortlichkeit 
und zur Anwendung von Formen 
des staatlichen Zwanges, um die Fol
gen der Rechtsverletzung zu beseiti
gen. Art und Weise der Schaffung 
und Verwirklichung des Rechts prä
gen den Charakter der R. Die R. ist 
das Ergebnis der Verwirklichung des 
Prinzips der Gesetzlichkeit. Der 
Klassencharakter der Gesellschafts
ordnung eines gegebenen Staates be
stimmt den Charakter der konkreten 
R. Die kapitalistische R. schützt das 
kapitalistische Eigentum an Produk
tionsmitteln und das gesamte System 
der darauf gegründeten Ausbeutung 
der Mehrheit des Volkes durch die 
Minderheit der Klasse der Kapitali
sten. Die Geschichte der kapitalisti
schen Gesellschaftsordnung beweist 
darüber hinaus, daß die Bourgeoisie 
bereit ist, die von ihr selbst geschaf
fene R. zu verletzen und zu brutaler 
Willkür überzugehen, wenn ihr In
teresse dies in der Abwehr der ge
rechten Forderungen der Arbeiter 
und Bauern sowie der Völker der 
ehemaligen Kolonien notwendig 
macht. Mit der Zuspitzung der Klas
senwidersprüche im Imperialismus 
wird die Brechung der bürgerlichen 
Gesetzlichkeit zur Gesetzmäßigkeit. 
Die sozialistische R. hingegen ver-


